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Der Goldmensch
gortsetzung aus dem Hauptblatte

Damals war letzterer 13 Jahre alt ein hübscher lieber
lebhafter Junge er hatte Verstand wie Feuer Als ich mein
kleines Kind im Arme trug sagten die beiden Männer diese
Kinder vermählen wir mit einander Und ich freute mich
so sehr wenn der Junge die winzigen Händchen der kleinen
Unschuld in seine Hand nahm und sie frug Also wirst du
mir folgen und das Kind darauf so lustig lachte

Maxim Krißthan war Kaufmann Aber kein ordent
licher Kaufmann der sein Fach versteht sondern ein klein
städtischer Krämer der auf gutes Glück Größerem nachgeht
Gewinnt er dabei gut verliert er so geht er zu Grunde

Er gewann fortwährend und deshalb glaubte er es
gäbe keine einfachere Wissenschaft als diese Im Frühjahr
besah er ringsumher die Gegend wie die Saaten stehen
und dann schloß er Kontrakte mit den Großhändlern über
die nach der Ernte zu liefernde Frucht

Er hatte einen bestimmten Agenten Athanas Brasovich
Großhändler aus Komorn Der gab ihm regelmäßig im
Frühjahre große Summen Vorschuß auf die im Herbste zu
liefernde Frucht und dafür war Krißthan verbunden ihm
selbe für den vereinbarten Preis anfs Schiff zu schaffen
Und das Geschäft verzinste sich für Krißthan doch ich habe
seither auch darüber viel nachgedacht daß das kein Handel
sei sondern Hazard wenn Jemand etwas verkauft was
noch gar nicht auf der Welt ist Brasowitsch pflegte viel
Geld dem Krißthan vorzuschießen und da dieser außer seinem
Hause keinerlei liegendes Pfand halte so sollte er Sicher
heit dafür leisten Mein Mann erklärte sich herzlich gern
für die Sicherheit bereit er war Grundbesitzer uno guter
Freund des Krißthan Krhßthan lebte sehr leichtsinnig

Während mein Mann Tage lang gebückt am Schreib
tische saß rauchte Krißthan den ganzen lieben Tag vor dem
Kaffeehause und plauderte mit Geschäftsleuten seiner Sorte
Einmal aber stellte sich dann die Geißel Gottes ein Das
schreckliche Jahr 1816 Im Frühjahr standen die Saaten
prächtig im ganzen Lande Man konnte auf billige Frucht
preise rechnen Im Banate schätzte sich jeder Händler glück
lich der zu vier Gulden Lieferungsvertrag auf Weizen
schließen konnte Da kam ein regnerischer Sommer es
regnete unaufhörlich Tag für Tag während sechszehn
Wochen Das Getreide verfaulte auf dem Halme in den
als ein zweites Kanaan gepriesenen Gegenden trat Hungers
noth ein und im Herbst stieg der Preis des Weizens bis
auf 20 Gulden aber auch der war für den Handel nicht
mehr zu bekommen denn die Landwirthe nahmen ihn als
Saatkorn in Beschlag

Ich erinnere mich dessen sprach Timar da
zwischen damals begann ich mein Geschäft als Handels
agent

In diesem Jahre geschah es daß Maxim Krißthan
den Vertrag nicht einhalten konnte den er mit Athanas
Brasowitsch abgeschlossen hatte Die Differenz welche er
hätte decken sollen machte eine enorme unaussprechliche
Summe aus Und da that denn Maxim Krißthan durch
weg das daß er alle Gelder einzog die er ausstehen hatte
ja auch noch bei leichtgläubigen Menschen viel Geld entlieh
und in einer Nacht spurlos von Pantschova verschwand er
nahm alles Geld mit sich ließ dagegen seinen einzigen Sohn
zurück Er konnte es leicht thun denn seine ganze Habe
bestand in Geld und er ließ nichts zurück woran sein Herz
hing Wozu aber ist denn das Geld auf der Wclt wenn
es solchen Schaden durch einen Menschen anstiftet der nichts
liebt als das Geld Seine Schulden seine Verpflichtungen
blieben aus denen sitzen welche seine Freunde waren und
für ihn gutgestanden hatten Unter diesen war auch mein
Mann Und nun kam Athanas Brasowitsch und verlangte
von den Bürgern die Erfüllung des Vertrages Es war ja
wahr er hatte dem durchgegangenen Schuldner Geld vor
gestreckt und wir erboten uns auch dies Geld ihm zurück
zu erstatten Wir hatten die Hälfte unserer Besitzungen ver
kauft und davon hätte die Schuld getilgt werden können
Brasowitsch hatte aber kein Erbarmen er wollte den ganzen
Vertrag erfüllt sehen Die Frage drehte sich gar nicht
darum wie viel baar Geld er hergegeben sondern welche
Geldsumme wir ihm zu zahlen schuldig waren Er bean
spruchte fünffachen Gewinnst und seine Schrift gab ihm
hierzu das Recht Wir drangen mit Bitten und Flehen in
ihn sich mit einem kleineren Gewinn zu begnügen denn
bei ihm handelte es sich ja nur darum ob er mehr oder
weniger gewinnt nicht um einen Verlust Doch er blieb
unbeugsam Er verlangte von den in die Falle gegangenen
Bürgern Befriedigung aller seiner Forderungen Wozu sind
denn aber frage ich Religion und Glauben und alle christ
lichen und jüdischen Konfessionen wenn es erlaubt ist eine
solche Forderung zu stellen

Die Sache kam vor Gericht der Richter fällte das
Urtheil und uns wurden das Haus unsere Felder unsere
letzte Habe mit Beschlag belegt versiegelt auf die Trommel
geschlagen

Wozu ist aber das Gesetz da und die menschliche Ge
sellschaft wenn es geschehen darf daß man Jemanden bis
auf den Bettelsack für eine Schuld auszieht von der er
selbst keinen Groschen gesehen und er in s Elend gestürzt
wird wegen eines Dritten der sich lachend aus dem Staube
gemacht Wir versuchten Alles um uns vor gänzlichem
Ruin zu retten mein Mann ging selber hinauf nach Ofen
und Wien um eine Audienz zu erbitten Wir wußten daß
der Hinterlistige Betrüger der mit unserem Gelde durch

gegangen war sich in der Türkei aufhielt und wir baten
man möge ihn festhalten und ihn hierher zurücktransportiren
damit er den befriedige der mit einer Forderung gegen ihn
aufgetreten war aber wir erhielten überall die Antwort
dazu habe man keine Macht

Wozu sind aber denn die Kaiser die Minister die
Machthaber wenn sie nicht im Stande sind ihren in Be
drängniß gerathenen Unterthanen gegenseitig Schutz zu ge
währen

Nach diesem furchtbaren Schlag der uns Alle an den
Bettelstab gebracht hatte schoß sich mein armer Mann in
einer Nacht mitten durch s Herz

Er wollte nicht das Elend seiner Familie die Thränen
seines Weibes das hungerbleiche Antlitz seines Kindes sehen
lieber entfloh er vor all dem Elende die Erde

0 er floh vor uns unter die Erde
Wozu ist aber der Mann da in der Welt wenn er

zu Zeiten großen Unglücks keine andere Hülfe findet als
daß er seine Frau und sein Kind sich selbst überläßt und
sich das eigene Herz durchschießt

Fortsetzung solgt l

Amtlicher Bericht
über die

Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
Montag den 22 Januar c

1 Der Herr Vorsitzende bringt die Ministerial
Reskripte in Betreff der Verlängerung des Etats für die
Provinzial Gewerbeschule und für die gewerbliche Zeichnenschule
zur Kenntniß der Versammlung

2 Der Kämmerei Etat welcher von der Finanz
Kommission vorberathen ist wird den Vorschlägen derselben
gemäß festgestellt und zwar

Abschnitt Vermögenshaushalt
in Einnahme auf 306232 90in Ausgabe auf 220791 42Abschnitt W Steuern
die Einnahme des 100 /o Zuschlags zur

Staats Einkommen und Klassensteuer

auf 336620und die Einnahme aus der Grund und

Miethssteuer 348235
in Summa auf 684855

die Ausgabe auf 300
Abschnitt Wirthschaftshaushalt

Tit XI Eentralverwaltung
hier werden mehrere Posten abgesetzt dem Dispositionsfond
aber behufs Herstellung der Bilanz wieder zugesetzt dieser
Etattitel demnächst vorläufig genehmigt und hierbei beschlos
sen den Magistrat zu ersuchen in Erwägung zu nehmen
wie die Schreibhülse überhaupt in Wegfall zu bringen und
ob wenn nöthig die Arbeitszeit der Magistrats Beamten
um eine Stunde zu vermehren sei

Tit XII Unterrichtswesen
wird der Kämmereizuschuß auf 103065 festgesetzt

Tit XIII Armenpflege
wird der Kämmereizuschuß auf 109206 10 A festgesetzt

Tit XIV Oeffentliche Sicherheit p p
in Einnahme auf 9259
in Ausgabe aus 270977 57

Tit XV Kunst und Wissenschaft
in Ausgabe auf 4295 75 H

Abschnitt Dispositionsfond
Tit XVI wird in Einnahme auf 25000 und in

Ausgabe auf 82182 18 vorläufig genehmigt und
beschlossen die bei einzelnen Positionen abgesetzten Summen
dem Dispositionsfond beider städtischen Behörden von 178S2 L
18 A E 2 für unvorhergesehene Fälle zuzusetzen

Der Gesammt Etat wird hiernächst in Einnahme und
Ausgabe auf 1112357 54 festgestellt und gleichzeitig
die Genehmigung der Special Etats soweit selbige Kämmerei
zuschuß erfordern ausgesprochen

3 In der Sitzung vom 11 Dezember pr bei Ge
nehmigung der Fluchtlinie für den vom Kaufmann Klinkhardt
auf seinem Grundstücke neue Promenade Nr 9 beabsichtig
ten Neubau beschloß die Versammlung den Magistrat zu
ersuchen bei Herrn Klinkhardt anzufragen unter welchen
Bedingungen er die Herstellung einer öffentlichen Verbindungs
straße durch sein Grundstück zwischen der großen Brauhaus
gasse und der neuen Promenade gestatten werde

Herr Klinkhardt hat sich in Folge der eingeleiteten Ver
handlungen bereit erklärt das Areal zur Anlegung einer
Fahrstraße durch das ehemals Sachse sche Grundstück ca

17 R für 18000 der Stadt käuflich zu überlas
sen Zu diesen Erwerbskosten würden noch etwa 3000
sür Herstellung der Straße treten

Der Magistrat hat die Anwohner zu freiwilligen Bei
trägen aufgefordert doch sind nur 4450 gezeichnet Die
mit der Vorberathung betraute Bau Kommission hält in
überwiegender Mehrheit den Durchbruch für ein Bedürfniß
die gezeichneten freiwilligen Beiträge aber Angesichts der
bedeutenden Kosten für zu gering und hat beschlossen die
Vorlage mit der Maßgabe zu empfehlen daß die Anwohner
mindestens die Hälfte des Kaufpreises also 9000 durch
freiwillige Beiträge in rechtlich bietender Form aufbringen

Der Magistrat hat sich mit dem Beschlusse der Bau
kommission einverstanden erklärt und beantragt

zur Herstellung einer Fahrstraße durch das Klinkhardt sche
Grundstück zwischen der großen Brauhausgasse und neuen

Promenade die Offerte des Herrn Klinkhardt zu acceptiren

jedoch mit der Maßgabe daß Seitens der Anwohner
mindestens die Hälfte des Kaufpreises also ein Betrag
von 9000 durch freiwillige Beiträge in rechtsverbind
licher Form aufgebracht werde

Die Versammlung tritt diesem Antrage bei
Alle übrigen Verhandlungs Gegenstände wurden vertagt

Civilstands Register der Stadt Halle
Meldung vom 24 Januar

Aufgeboten Der Kaufmann H L Löbeling und
I Eh M M Busse Göttingen

Eheschließungen Der Handarbeiter I Schütt
und M Engelhardt Raffinerie 5 Der Hausknecht F
Schöne Louisenstraße 13 und H Klebzig Mühlweg 10
gr Brauhausgasse 20

Geboren Dem Handarbeiter W Knabe eine T
Klausthorvorstadt 6 Dem Töpfer E Weiße eine T
Breitestraße 14 Dem Handarbeiter W Otto ein S

Gestorben Der Rentier Johann Nikolaus Heinrich
Wagner 79 I 4 M 21 T Altersschwäche Paradepl 5

Die Wittwe Rosine Erdmuthe Schröder geb Eugler
75 I 5 M 6 T Herzfehler Diakonissenhaus Des
Schneidermeisters B Heine T Klara Hedwig 3 M 5 T
Abzehrung gr Wallstraße 24s

Lotterie
Ohne Gewähr

Berlin 24 Januar 1877
Bei der heute fortgesetzten Ziehung der zweiten Klasse

155 Königlich Preußischer Klassenlotterie fielen
2 Gewinne g 12000 auf Nr 38804 54440
2 Gewinne g 1800 auf Nr 29628 78019
2 Gewinne Z 600 auf Nr 5670 20494
6 Gewinne Ä 300 4 auf Nr 9190 13S32 24070

66879 69888 88246

Hallesche Producten Börse vom 25 Januar 1877
Preise mit Ausschluß der Courtage

Weizen 1000 Kilo ruhige Haltung geringer 132 204 M besserer
207 222 M seiner 225 234 M

Roggen 1000 Kilo 192 bis 199 M wenig Geschäft bei zurückhal
tender Kauflust

Gerste 1000 Kilo Landgerste 166 169 Mark bessere 172 bis
179 M feine und Chevalier 182 186 Mark flau

Gerstenmalz SV Kilo
Haser 1000 Kilo 171 180 M kleiner Handel
Hülsenfrüchte 1000 Kilo Victoriaerbsen 201 207 M Futtererbsen

165 168 M Bohnen per 50 Kilo 10 10 50 M Linfen per
50 Kilo 11 13 M sehr ruhig

Kümmel S0 Kilo 47 48 M
Wicken 1000 Kilo
Mais 1000 Kilo neuer 140 M
Lupinen 1000 Kilo gelbe 141 M
Kleesaaten 50 Kilo rothe 60 78 M Weiße 60 78 M flau

schwedische 75 90 95 M ruhig Esparsette 18 bis 19 M
Oelsaateu 1000 Kilo
Stärke 50 Kilo 28 M gefragt
Spiritus 10,000 Liter Prozente loco Kartoffel 85 M Rüben

ohne Handel
Rüböl SV Kilo 37,60 M verlangt
Solaröl 50 Kilo effective Waare knapp
Petroleum 50 Kilo
Kartoffeln 1000 Kilo Speise Brenn
Malzkeime 50 Kilo 5 5,28 M
Futtermehl 50 Kilo 7 M
Kleie Roggen 6 6,28 M Weizenschaalen 5 8,25 M Erics

k eie 5 28 8,50 M
Oelkuchen 50 Kilo 7,75 8,25 M
Heu 80 Kilo 4 M
Stroh 50 Kilo 4 M
Rohzucker

Nachtrag
Berlin den 24 Januar

Heute Mittag verstarb Hierselbst der Professor an der
hiesigen Universität Johann Christian Poggendorff Am
29 Dezember 1796 in Hamburg geboren zeichnete sich der
Verstorbene schon früh auf den Gebieten der Physik und
Chemie aus insbesondere sind seine Untersuchungen über den
Galvanismus von wissenschaftlichem Werthe Im Jahre
1834 wurde er als Professor an die hiesige Universität be
rufen ebenso nahm ihn die Akademie der Wissenschaften im
Jahre 1838 als Mitglied auf

Rom Das vatikanische Jubeljahr will noch kein
rechtes Jubeljahr für die Kurie werden Trübe Nachrichten
kommen aus dem Vatikan es scheint fast als habe der Tod
den hohen Palast seit seiner letzten Einkehr die er dort ge
halten noch nicht gänzlich verlassen Antonelli todt Patrizzi
todt und der Papst allem Anschein nach bedenklich erkrankt
Der Papst leidet an einem starken Katarrh so schreibt man
aus Rom einem Wiener Blatt und an Beklemmungen der
Brust Obwohl sein Aussehen zu keinen ernsteren Besorg
nissen Anlaß giebt sagte sein Arzt Pelagallo dieser Tage zu
einer hohen Persönlichkeit Der heilige Vater war beim
Empfang der Ordenschefs sehr heiser Dieser Brustkatarrh
ist nach meiner Ansicht ein Symptom von ungeheurem Ernste
Von einem Augenblick zum andern kann Pius IX plötzlich
sterben wenn man es am wenigsten erwartet Ich will
dem Papste nichts sagen um ihn nicht zu erschrecken aber
trotz seines guten Aussehens befindet sich Pius IX in
ernster Gefahr

Kopenhagen 24 Januar Die von der Regierung
zur Beschickung der Pariser Weltausstellung vorgeschlagene
Summe von 50,000 Kronen ist von der Majorität des
Finanzausschusses im Folkething in Uebereinstimmung mit
Wünschen der größeren Industriellen verworfen worden Im
Thinge selbst ist Verwerfung gleichfalls sicher



Bekanntmachung
Anmeldung zur Rekrutirungs Stammrolle betreffend

Meldepflicht
H 23 der deutschen Ersatz Ordnung vom 28 September 1875

1 Nach Beginn der Militairpfticht haben die Wehrpflichtigen die Pflicht
sich zur Aufnahme in die Rekrntirungs Stammrolle anzumelden Diese Mel
dung mutz in der Zeit vom 15 Januar bis zum 1 Februar erfolgen

2 Die Anmeldung erfolgt bei der Ortsbehörde desjenigen Ortes an welchem der
Militairpflichtige seinen dauernden Aufenthalt hat Hat er keinen dauernden Aufenthalt so
meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsitzes d h desjenigen Ortes an welchem sein
oder sofern er noch nicht selbstständig ist seiner Eltern oder Vormünder ordentlicher Gerichts
stand sich befindet

3 Wer innerhalb des Reichsgebietes weder einen dauernden Aufenthalt noch einen
Wohnsitz hat meldet sich in seinem Geburtsort zur Stammrolle und wenn der Geburtsort
im Auslande liegt in demjenigen Orte in welchem die Eltern oder Familienhäupter ihren
letzten Wohnsitz hatten

4 Bei Anmeldung zur Stammrolle ist das Geburtszeugniß vorzulegen
sofern die Anmeldung nicht im Geburtsorte selbst erfolgt

5 Sind Militairpflichtige von dem Orte an welchem sie sich nach Nr 2
zur Stammrolle anzumelden haben zeitig abwesend ans Reisen c so
haben sie ihre Eltern Vormünder Lehr Brod oder Fabrikherreu die Ver
pflichtung sie zur Stammrolle anzumelden

6 Die Anmeldung zur Stammrolle ist in der vorstehend vorgeschriebenen
Weise seitens der Militairpflichtigen so lange alljährlich zu wiederholen bis eine
endgültige Entscheidung über die Dienstpflicht durch die Ersatz Behörden erfolgt
ist Bei Wiederholuug der Anmeldung zur Stammrolle ist der im ersten Mili
tairpflichtjahre erhaltene Loosuugsscheiu vorzulegen Außerdem sind etwa ein
getretene Veränderungen im Betreff des Wohnsitzes Gewerbes Standest
dabei anzuzeigen

7 Von der Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle sind nur die
jenigen Militairpflichtigen besreit welche sür einen bestimmten Zeitraum von
den Ersatz Behörden ansdrücklich hiervon entbunden oder über das lausende
Jahr hinaus zurückgestellt werden

8 Militairpflichtige welche nach Anmeldung zur Stammrolle im Laufe eines ihrer
Militairpflichtjahre ihren dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz nach einem andern Aushebnngs
Bezirk oder Musterungsbezirk verlegen haben dieses behufs Berichtigung der Stammrolle
sowohl beim Abgange der Behörde oder Person welche sie in die Stammrolle aufgenommen
hat als auch nach Ankunft an den neuen Ort derjenigen welche daselbst die Stammrolle
führt spätestens innerhalb dreier Tage zu melden

9 Versäumung der Meldefristen entbindet nicht von der Meldepflicht
10 Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zur Be

richtigung derselben unterläßt ist mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit
Hast bis zu drei Tagen zu bestrafen Ist diese Versäumnis durch Umstände
herbeigeführt deren Beseitigung nicht in dem Willen des Meldenden lag so tritt
keine Strafe ein

Auf Grund der vorstehenden Bestimmungen werden sowohl die in hiesiger Stadt ge
borenen wie die sonst hier sich aufhaltenden Militairpflichtigen sofern dieselben nicht für
einen bestimmten Zeitraum von der Anmeldung zur Stammrolle entbunden sind hierdurch
aufgefordert sich in unserem Militair Büreau im Rathhause in den Vormittags Büreaustun
den in nachfolgender Reihenfolge zur Stammrolle anzumelden resp sich bei zufälliger Ab
wesenheit von den Eltern Vormündern Lehr Brod oder Fabrikherren anmelden zu lassen

am Freitag und Sonnabend den 36 und 27 Januar er die 1857 ge
boreueu Militairpflichtigen

Schließlich machen wir diejenigen Militairpflichtigen welche in diesem
Jahre gestellungspflichtig werden die 1857 geborenen und ans Grund der
erlangten Schulbildung oder dnrch abzulegendes Examen die Berechtigung zum
einjährigen sreiwilligeu Militairdieust nachzusuchen beabsichtigen daraus auf
merksam daß die betreffenden Gesuche mit den vorgeschriebenen Attesten bis zum

1 Februar er bei der Königliche Prüfungs Commifsion für einjäh
rige Freiwillige zn Merfebnrg anzubringen sind

Halle den 2 Januar 1877 Der Magistrat
Bekanntmachung

In Folge der Verlegung des staatlichen Etatsjahres auf den Zeitraum vom 1 April
des einen bis zum 31 März des anderen Jahres und des dadurch in Betreff der Königli
chen Steuern am 31 März cr nothwendig werdenden Rechnnngs Abschlusses verbleibt es sür
die Monate Januar Februar und März cr bezüglich der Klassen nnd Einkommen
steuer der Grund und Gebäude sowie der Gewerbesteuer bei der bisherigen Ver
anlagung und es sind deshalb diese Steuern sür das I Quartal cr auf die für das Jahr
1876 ausgefertigten Steuerausschreiben sortzuentrichten ebenso sind auch die Domainen
ud Privatrenten für denselben Zeitraum an unsere Kämmerei II abzuführen

Wir bringen mit Rücksicht hierauf in Erinnerung daß die hiernach fälligen Steuern
für die Monate Januar und Februar cr

bis spätestens den 15 Februar
an unsere Kämmerei II zu entrichten find da von diesem Zeitpunkte ab gegen alle Dieje
nigen welche bis dahin noch restiren unnachsichtlich mit Exekutionsmaßregeln vorgegangen
werden wird

Im Interesse der Steuerzahler und zur Erleichterung der Kassengeschäfte empfehlen
wir zugleich für diesmal die pro Januar Februar und März fälligen Steuern für alle drei
Monate zusammen zu entrichten

Halle den 13 Januar 1877 Der Magistrat

Die Zimmerarbeiten resp Einzännnng der Räume für Kaninchen im land
wirthschaftlichen Jnstitnt der hiesigen Königlichen Universität sollen im
Wege öffentlicher Submission vergeben werden Reflektanten wollen ihre Offerten bis späte
stens Dienstag den 30 d Mts Vormittags 11 Uhr im Bürean des Unter
zeichneten Magdebnrgerstraße 27 versiegelt abgeben woselbst die Bedingungen sowie
der Kostenanschlag zur Einsicht ausliegen Königlicher Universitäts Architect

von Tiedemann

Bekanntmachung
Die von dem Ausschusse der Sattler Täschner Tapezierer Buchbinder Gerber

Beutler Handschuh und NAtzenmacher Kürschner Maler Lackirer und Vergolder Kranken
kasse beschlossene Erhöhung der Eintritts Gebühren der wöchentlichen Beiträge und der wöchent
lichen Krankenunterstützungen ist vom Magistrat genehmigt Der Unterzeichnete erlaubt sich
deswegen die Interessenten der Kasse darauf aufmerksam zu machen daß vom 1 Februar

d Js an 1 das Eintrittsgeld mit 75
2 die wöchentlichen Beiträge mit 15

zur Erhebung kommen und von da an die Krankenunterstützungen bis auf 9 wöchentlich
ausgezahlt werden

Itt Sattlermeister in Firma Kops Fuchs K Rausch Wagenfabrik
Martinsgasse 19

Bekanntmachung
Unter Bezugnahme aus tz 8 des Reichs Impf Gesetzes vom 8 April 1874 werde

die Herren Aerzte ersucht die Nachweisung der von denselben im vergangenen Jahre ge
mpften Kinder rechtbaldigst an das Polizei Secretariat II Zimmer Nr 16 einzureichen

Halle den 18 Januar 1877 Der Magistrat
Bekanntmachung

Der Herr Nadlermeister Gaudig Klausthorstraße 21 ist an Stelle des verstorbenen
Herrn Klempnermeister Knabe zum Armen Vorsteher im 5 Bezirk gewählt

Halle den 8 Januar 1877 Der Magistrat
Bekanntmachung

Aus Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom 9 Juli 1873 R G Bl
S 233 hat der Bundesrath die nachfolgenden Bestimmungen getroffen

Z 1 Die Zweithaler 3 Gulden Stücke und die Eindrittelthalerstücke deutschen
Gepräges gelten vom 15 November 1876 ab nicht ferner als gesetzliche Zahlungsmittel

Es ist daher vom 15 November 1876 ab außer den mit der Einlösung beauftrag
ten Kassen Niemand verpflichtet diese Münzen in Zahlung zu nehmen

Z 2 Die im Umlauf befindlichen Zweithaler 3 Gulden und Eindrittelthaler
stücke deutschen Gepräges werden in der Zeit vom 15 November 1876 bis 15 Februar
1877 von den durch die LandeS Eentralbehörden zu bezeichnenden Landeskassen nach dem im
Artikel 15 des Münzgesetzes vom 9 Juli 1873 festgesetzten Werthverhältnisse für Rechnung
des deutschen Reichs sowohl in Zahlung genommen als auch gegen Reichs oder Landes
münzen umgewechselt

Nach dem 15 Februar 1877 werden die Zweithaler 3 /z Gulden und Eindrittel
thalerstücke deutschen Gepräges auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Umwechse
lung angenommen

s 3 Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch ß 2 findet auf durch
löcherte und anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte imgleichen
auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung

Berlin den 2 November 1876 Der Reichskanzler
I V gez Hofmann

Zur Ausführung der vorstehenden im Reichs Gesetzblatt Seite 221 pnblicirten Be
kanntmachung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß unter den voraufgeführ
ten Bedingungen die vorbezeichneten Münzen in der Zeit vom 15 November 1876 bis
15 Februar 1877 innerhalb des Preußischen Staates bei den unten namhaft gemachten
Kassen nach dem festgesetzten Werthverhältnisse und zwar die Zweithalerstücke zu 6 die
Eindrittelthalerstücke zu 1 sowohl in Zahlung angenommen als auch gegen Reichs beziehungs
weise Landes Münzen umgewechselt werden

l in Berlin
bei der General Staatskasse

der Staatsschulden Tilgungskasse
der Kasse der Königlichen Direetion für die Verwaltung der directen Steuern
dem Haupt Steueramt für inländische Gegenstände
dem Haupt Steueramt für ausländische Gegenstände und
der unter dem Vorsteher der Ministerial Militair und Bau Commission

stehenden Kasse

l in den Provinzen
bei den Regiernngs Hauptkassen

den Bezirks Hauptkassen in der Provinz Hannover
der Landeskasse in Sigmaringen
den Kreiskassen
den Kassen der Königlichen Steuer Empfänger in den Provinzen Schleswig

Holstein Hannover Westfalen Hessen Nassau und Rheinland
den Bezirkskassen in den Hohenzollernschen Landen
den Forstkassen

den Haupt Zoll und Haupt Steuerämtern sowie
den Neben Zoll und Steuerämtern

Berlin den 9 November 1876 Der Finanz Minister
gez Camphausen

Lehrliugs Gesuch
Ein ordentlicher ehrlicher Junge der Lust

hat Buchbinder zu werden findet Stellung
H Schneider Buchbinderei

Dachritzgasse 10

Ein Hausknecht wird gesucht aber nur
solcher der schon in Geschäften fnngirt hat

Th Franz Hefenhandlung
Eine Aufwartung für den ganzen Tag wird

angenommen gr Steinstraße 39
Ein ordentlicher und ehrlicher Mann sucht

eine laufende Beschäftigung in Expedition oder
Buchhandlung oder bei Vereinen

Off unter H H in der Exped d Bl
niederzulegen

Recht tücht Mädchen wünschen sofort Stel
lung durch Frau Rötscher Kuttelpforte 5

Anst Mädchen u Gartengehülfe find Stel
len durch Frau Rohnstein Trödel 8

Für die Redaction verantwortlich C Bobardt Druck der Buchdrnckerei des Waisenhauses

R
R

Bekanntmachung
In Gemäßheit des 16 der von Königlicher Regierung zu Merseburg unterm

13 Mai 1868 wegen Heilighaltung der Sonn und kirchlichen Fest und Feiertage erlassenen
Polizei Verordnung Amtsblatt 6s 1868 Stück 22 wird hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht daß für hiesige Stadt im Allgemeinen die Stunden

von 9 bis 11 Uhr Vormittags und
von 2 bis 3 /z Uhr Nachmittags

als die Zeit des öffentlichen Gottesdienstes während welcher der gewerbliche Verkehr nach
Außen gänzlich eingestellt werden muß festgestellt sind

Halle a/S den 1 Januar 1877 Die Polizei Verwaltung
Durch Beschluß beider Städtischen Behörden ist die Herstellung einer Fahrverbindung

zwischen der großen Brauhausgasse und der neuen Promenade durch das ehemals Sachse sche

jetzt dem Kaufmann Klinkhardt gehörige Grundstück mit der Maaßgabe zur Ausführung ge
nehmigt worden daß seitens der Anwohner durch freiwillige Beiträge mindestens 9000 Mark
aufgebracht werden Da die bis jetzt zur Zeichnung gelangten Beiträge sich nur erst auf
4450 Mark belaufen so bitten wir im Interesse der Sache alle diejenigen welche an dem
Zustandekommen jenes Straßendurchbruchs Interesse nehmen insbesondere aber die Anwohner
der großen und kleinen Brauhausgasse sowie der neuen Promenade fernerweit noch Beiträge
zu zeichnen und solche bis spätestens Montag den 29 d Mts Mittags 12 Uhr an die
Unterzeichneten gelangen zu lassen

Halle den 23 Januar 1877 A Stockmar
Wilh Sachße

wird zum 1 April cr bei hohem Lohn eine

persecte Köchin
mit guten Zeugnissen Meldungen bei

Frau Oberst von Meyerinck

Kassel
Ein junges Mädchen von außerhalb sucht

sobald als möglich als Verkäuferin Stellung
Zu erfragen
Martinsgasse 8 u 9 bei Herrn Fölmer

Stellen suchen
zu sogleich oder später Kellner ältere u
jüngere Junge Mädchen im
Nähen Plätten nnd Hansarbeiten

W bewandert zur Stütze der Hausfrau
M sowohl auf dem Lande als Stadt Nähe

M res theilt mit die H 5247
im Papierhandlung Rannischestr 14


	Hallesches Tageblatt. 1856-1892
	1877
	01
	26
	26.1.1877 (No. 21)
	Der Goldmensch. (Fortsetzung aus dem Hauptblatte.)
	[Tabelle]


	Amtlicher Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung Montag den 22. Januar c.
	[Tabelle]


	Civilstands-Register der Stadt Halle.

	[Tabelle]


	Lotterie. (Ohne Gewähr.)
	[Tabelle]


	Hallesche Producten-Börse vom 25. Januar 1877.

	[Tabelle]


	Nachtrag.
	[Tabelle]


	[Bekanntmachungen.]
	[Seite 141]







